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betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Dr. Haider und Genossen, Nr. 
2173/J-NR/1982 vom 1982 10 22, "Bahn­
strecke Mallnitz-lendorf - Pauschal ab­
geltung für Waldbrände" 

Ihre Anfrage beehre ich mich, wie fOlgt zu beantworten: 

Zu 1 und 2 
Nein, die ÖBB haben an das land Kärnten keine Pauschalabgel­
tungen. wie sie in der Einleitung zur Anfrage erwähnt sind, ge­

leistet. 

Die in der Anfrage erwähnte Information könnte auf einer Ver­
wechslung mit anderen leistungen der ÖBB im Zusammenhang mit 
Brandfolgen bzw. der Brandbekämpfung beruhen. 

So wurden zur Behebung des im April 1982 durch einen Brand an 
der südlichen Tauernrampe entstandenen Schadens der Strecken­
leitung Spittal an der Drau als federführender Wirtschaftsstelle 

der ÖBB 2 Millionen SChilling zugewiesen. 
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Die ÖSS haben auch seit etwa 10 Jahren für die Freiwilligen 
Feuerwehren im Bereich langer Eisenbahntunnels Vorsorgegeräte 
angeschafft. In der Antwort auf die vorangegangene Anfrage (Nr. 
2025/J) habe ich bereits auf die Ausrüstung der Freiwilligen 
Feuerwehr Mallnitz mit derartigen Geräten hingewiesen. In 
Kärnten wurden in diesem Zeitraum für die Freiwilligen Feuer­
wehren Mallnitz, St. Jakob im Rosental und Arnoldstein insgesamt 
21 Langzeitatemschutzgeräte, 12 Gasschutzanzüge sowie Gasmeß­
und Prüfgeräte im Neuwert von rd. 1,9 Millionen Schilling zur 
Verfügung gestellt. Der durchschnittliche Jahresaufwand für die 
Anschaffung dieser Geräte betrug somit 190.000 Schilling. 

Die Kooperation der ÖSB mit den Freiwilligen Feuerwehren hat zur 

Erreichung eines Ausrüstungsstandards beigetragen, der ein wirk­
sames Eingreifen bei allfälligen Zwischenfällen ermöglicht. Wei­
tere wesentliche Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren, 
ein jährlicher Kostenzuschuß zur Wartung der Langzeitatemschutz­
geräte ausgenommen, sind nicht vorgesehen. 

Wien, 1982 12 13 
Der Bundesminister 
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